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Praktikumsvereinbarung

Frau/Herr xxxxxxxxxx

geboren am: xxxxxxxx in:   xxxxxx
wohnhaft in: xxxxxxxxxxx

- im folgenden „Praktikantin“ genannt -

und Perspektiven e.V., 33039 Nieheim-Holzhausen

schließen für die Zeit des Praktikums folgende Vereinbarung:

1. Die Praktikantin verpflichtet sich zu einem Einsatz von xxxxx Monaten.
2. Das Praktikum beginnt am xxxxxxx und endet am xxxxxxxxxx.
3. Die Praktikantenstelle ist  - in Abstimmung mit dem Kooperationspartner im Gastland und der 

Praktikantin:
BOO Perspektivy
Ul. Gorochowaja, 64-17, RUS - 191180 St. Petersburg

Der vorgesehene Einsatzort der Praktikantin ist das Projekt   xxxxxxxxxxxxxxxxx

4. Die Praktikantin verpflichtet sich, die gesetzlichen und sonstigen für den Aufenthalt im Gastland 
relevanten Bestimmungen einzuhalten.

5. Die Praktikantin verpflichtet sich zur Erstellung eines Arbeitsberichtes (ca. zwei A4 Seiten) nach 
Abschluss ihrer Dienstzeit.

6. Auf  Wunsch  erhält  die  Praktikantin  nach  beendetem Praktikum eine Bescheinigung über  die 
Ableistung des Praktikums.

7. Die Praktikantin verpflichtet sich zum Abschluss einer Auslandskranken-, Unfall- und Haftpflicht-
versicherung.  Die  Vertragspartner  nehmen  zur  Kenntnis,  dass  neben  einem  hinreichenden 
Auslandskrankenversicherungsschutz  auch die fortbestehende Mitgliedschaft  in der heimatlichen 
Pflegeversicherung sichergestellt werden soll.

Kostenregelungen und Finanzierung

1. Die Kosten für die Auslandskranken-, Unfall- u. Haftpflichtversicherung trägt die Praktikantin.
2. Gesundheitsvorsorge:

Die  Praktikantin  ist  verpflichtet,  sich  ärztlich  auf  die  gesundheitliche  Tauglichkeit  für  den 
Aufenthalt  im  Gastland  und  die  bevorstehenden  Aufgaben  hin  untersuchen  zu  lassen.  Sie 
verpflichtet sich auch, die für das Gastland vorgesehenen Impfungen und Medikamentenvorsorge 
für den Aufenthalt zu treffen. Anfallende Kosten für die Gesundheitsvorsorge vor Dienstantritt trägt 
die Praktikantin.

3. Die Kosten für Einladung, Visum und die Registrierung für den legalen Aufenthalt im Gastland 
trägt Perspektiven e.V.

4. Die  Kosten  für  Hin-  und  Rückreise  zur  Aufnahmestelle  (Fahrt-  o.  Flugkosten)  trägt  die 
Praktikantin.
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5. Die Bereitstellung einer Unterkunft erfolgt durch die Aufnahmestelle. Die Kosten für die Unterkunft 
trägt Perspektiven e.V.

6. Die Praktikantin erhält jeweils ein Monatsticket für den ÖPNV für die Fahrt zum Praktikumsplatz 
(Metro/Elektritschka).

7. Die Praktikantin erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 200,00 Euro, welche 
durch die Aufnahmestelle ausgezahlt wird. Die Kosten trägt Perspektiven e.V.

Ende und vorzeitige Beendigung des Dienstes

1. Die am Abschluss des Dienstvertrages Beteiligten verpflichten sich, in Konfliktfällen und bei 
grundlegenden Meinungsverschiedenheiten auf einvernehmliche Konfliktlösungen hinzuwirken. Sie 
kommen überein, dass in extremen Fällen das Vertragsverhältnis vorzeitig beendet werden kann, 
wenn aus einem wichtigen Grund die Fortsetzung des Dienstverhältnisses unzumutbar ist. Das 
Dienstverhältnis kann vorzeitig beendet werden:
- wenn die  Voraussetzungen für  die  Entsendung der  Praktikantin  wegfallen oder  ernsthafte 

gesundheitliche Gründe (nach ärztlicher Feststellung) oder Gründe einer Gefährdung an Leib 
und Seele der Praktikantin einem weiteren Aufenthalt im Gastland entgegenstehen,

- wenn die Ziele und Arbeitsweisen von Perspektiven e.V. bzw. der Aufnahmestelle im Gastland 
erheblich missachtet werden,

- wenn in erheblichem Maße gegen die getroffenen Vereinbarungen verstoßen wird,
- wenn  die  Regierung  des  Gastlandes,  die  zuständige  deutsche  Vertretung  oder  die 

Aufnahmestelle im Gastland die Abberufung der Praktikantin verlangen,
- wenn die Praktikantin ein Verhalten zeigt, das geeignet ist, das Ansehen ihres Heimatlandes, 

ihrer  Entsendeorganisation  oder  die  freundschaftlichen  Beziehungen  zu  diesem  Land  zu 
gefährden.

Die vorzeitige Beendigung des Dienstverhältnisses durch einen Vertragspartner ist zulässig, wenn 
aus  den  genannten  Gründen  und  nach  eingehenden Beratungen  eine  einvernehmliche  Lösung 
gescheitert ist. Ist der Praktikantin die vorzeitige Beendigung des Dienstverhältnisses ausdrücklich 
mitgeteilt worden, so hat sie der Beendigung und der damit ggf. verbundenen Aufforderung zur 
Rückkehr (Rückruf) unverzüglich Folge zu leisten.

2. Mit  dem vereinbarten  Abschluss  des  Praktikums  oder  der  ggf.  vorzeitigen  Beendigung  des 
Dienstverhältnisses erlöschen die Pflichten und Rechte der am Dienstvertrag Beteiligten.

Genauere Regelungen bezüglich des konkreten Arbeitsverhältnisses und der Rahmenbedingungen 
der  Zusammenarbeit  zwischen  der  Aufnahmestelle  und  der  Praktikantin  erfolgen  in  einem 
gesonderten Vertrag zwischen Praktikantin und Aufnahmestelle im Gastland.

Diese Vereinbarung ist zweifach gefertigt; je ein Exemplar erhalten die beiden Partner.

_____________________________________________       _________________________________
   Ort, Datum, Unterschrift (Perspektiven e.V.)          Ort, Datum, Unterschrift (Praktikantin)

(Thomas Seifert, Lisa Schneider)
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